
KSV Mainhausen e.V.
Bensbruchstr. 3
63533 Mainhausen
Vereinsregister: VR 4500
Registergericht: AG O΍ enbach a.M.

FITNESS UND 
KRAFTSPORT IN 
MAINHAUSEN

Telefon
06182 - 23826
Email
info@kraftsportverein-mainhausen.de
Internet
www.kraftsportverein-mainhausen.de

Aufnahmeantrag

Name Vorname

Straße

Geburtsdatum Beruf

PLZ / Ort

E-Mail Telefonnummer

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Kraftsportverein Mainhausen e.V. Durch meine Un-
terschrift erkenne ich die Satzung des Vereins, die jeweils geltende Gebührenordnung und die 
ergänzenden, nachfolgend aufgeführten Bedingungen als verbindlich an. Die Satzung kann im 
Vereinsübungsraum in der Bensbruchstraße 3 eingesehen werden. Mit der Speicherung, Über-
mittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenenDaten für Vereinszwecke, gemäß den 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglich-
keit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.

Mit der Annahme des Antrags durch den Verein beginnt die Mitgliedschaft. Sie besteht jeweils für 
12 Monate undverlängert sich automatisch um diesen Zeitraum, wenn sie nicht zwei (2) Monate 
vor Ablauf der ursprünglichen oder einer verlängerten Laufzeit schriftlich gekündigt wird.

Der Mitgliedsbeitrag wird einmal jährlich im Voraus abgebucht. Tageskarten, Getränke und sonstige 
anfallende Umsätze werden im Folgemonat belastet.Die Schlüsselkarte wird bei Ausgabe abgebucht 
und verbleibt im Besitz des Mitglieds. Einzusehen sind alle Preise im Aushang in den Übungsräumen. 
Eine Kopie der derzeitig gültigen Beitragsliste beȴ ndet sich im Anhang des Antrages.

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erfor-
derlich! Es sind die Unterschriften beider Eltern erforderlich. Sofern Alleinvertretungs-
berechtigung besteht (z.B. durch Tod oder Scheidung) ist diese Alleinvertretungsberechtigung 
durch die betre΍ ende Person per Unterschrift zu bestätigen.

  Ort und Datum Unterschrift

Unterschrift 1 Unterschrift 2 Alleinvertretungsberechtigter

Mitgliedsnummer
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Mandat für eine 
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SEPA Basis Lastschriftverfahren
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Mitgliedervereinbarung

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erfor-
derlich! Es sind die Unterschriften beider Eltern erforderlich. Sofern Alleinvertretungs-
berechtigung besteht (z.B. durch Tod oder Scheidung) ist diese Alleinvertretungsberechtigung 
durch die betre΍ ende Person per Unterschrift zu bestätigen.

  Ort und Datum Name in Druckbuchstaben

Unterschrift 1 Unterschrift 2 Alleinvertretungsberechtigter

Das Training erfolgt auf eigene Gefahr und selbstverantwortlich. Der Teilnehmer, bei 
Minderjährigen der Erziehungsberechtigte für den Teilnehmer, erklärt, dass er unter 
keinen Leiden, Lungen-, Herz- oder sonstige organischen Krankheiten leidet, welche 
ein Kraft – und/oder Ausdauertraining verbieten. Es wird in jedem Fall ausdrücklich 
angeraten, vor Aufnahme des Trainings einen Arzt zu konsultieren. Die jeweils 
geltende Hausordnung und diese Vereinbarung sind Vertragsbestandteil. 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden

 Mitgliedsnummer (wird vom Verein vergeben) Unterschrift
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Trainings- und Mitgliedpreise

Anmerkung:
Jedes sportlich aktive Mitglied ist verpȵ ichtet drei Arbeitsstunden pro Jahr im Verein zu leisten. 
Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde wird ein Ausgleichsbetrag fällig. Die Anzahl der Arbeits-
stunden und die Höhe des Ausgleichbetrages können, ebenso wie die Höhe der anderen 
Beiträge, durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung geändert werden.

  Ort und Datum Unterschrift

gültig ab 01.02.2017

Schlüsselkarte  15,00 €



Hausordnung
und Teilnahmebedingungen

Satzung und Beitragsordnung des Kraftsportverein Mainhausen e.V. Ä im Folgenden ÅVereinÇ genannt 
Ä sind Grundlage dieser allgemeinen Hinweise und der Hausordnung. Diese werden bei Vereinseintritt 
durch das Mitglied akzeptiert. Die aktuelle Satzung und die Beitragsordnung kann in den 
ÉbungsrÑumen eingesehen werden.

Das Aufsichtspersonal vertritt den Vorstand des Vereins in den ÉbungsrÑumen und Öbt somit das 
Hausrecht aus. Seine Anweisungen sowie die im folgenden aufgefÖhrten Bestimmungen 
(Hausordnung) sind zu befolgen. Anwesende, die gegen die Hausordnung verstoÜen oder die 
Anweisungen des Aufsichtspersonals nicht befolgen, kánnen von diesen aus dem Studio und den 
zugehárigen AuÜenflÑchen verwiesen werden.

1.0 Allgemeine Hinweise zur Nutzung der ÄbungsrÅume

1. Vor Beginn des Trainings beim Aufsichtspersonal anmelden und nach dem Training wieder 
abmelden

2. MinderjÑhrige dÖrfen erst ab dem 16. Geburtstag und nur mit schriftlicher 
EinverstÑndniserklÑrung der Erziehungsberechtigten im Studio frei trainieren.

3. (Sport)Taschen und abgelegte KleidungstÖcke sind im Trainingsbereich tabu.
4. GerÑte und TrainingsbÑnke werden nicht reserviert.
5. Eigene GetrÑnkeflaschen werden wieder mit-genommen. Alle GetrÑnke werden nur auf der 

Theke abgestellt.
6. Handys bitte ausschalten oder lautlos stellen.
7. Das Mitbringen von Tieren jeglicher Art ins Studio ist nicht erlaubt.
8. Jeder Trainierende hat darauf zu achten, dass er/sie Mittrainierende nicht beeintrÑchtigt.
9. Alle AushÑnge in den ÉbungsrÑumen und in den SanitÑtsbereichen sind zu beachten und 

deren Inhalte zwingend einzuhalten.
10. Teilnehmer/innen haften fÖr SchÑden die durch Nichtbeachtung der Teilnahmebedingungen 

entstehen.
11. Jeglicher Konsum von und Handel mit Rauschmitteln, Anabolika und sonstigen, illegalen 

Substanzen ist im gesamten Studio und auf zugehárenden AuÜenflÑchen verboten. Der 
Verein ist bei Zuwiderhandlung zur fristlosen KÖndigung der Mitgliedschaft berechtigt und 
kann Strafanzeige erstatten, falls das Mitglied hiergegen schuldhaft verstoÜen sollte.

2.0 Hygiene und Kleiderordnung

1. Zum Training sind saubere Sportbekleidung und saubere, feste Sportschuhe mitzubringen, die 
nicht bereits als StraÜenschuhe verwendet wurden.

2. Das Training ohne Schuhe, d.h. barfuÜ oder in Socken, ist nicht gestattet. Ausgenommen 
hiervon sind DehnÖbungen auf Matten.

3. Nur in den UmkleiderÑumen umziehen.
4. Aus hygienischen GrÖnden ist beim Training ein Handtuch zu benutzen, welches die 

AuflageflÑchen des Kárpers auf Sitz- und LehnenflÑchen der GerÑte und Matten bedecken 
sollte.

5. Aus gleichem Grund ist das Training nur mit bekleidetem Oberkárper gestattet.
6. Die Griffbereiche der GerÑte sind nach deren Benutzung zu sÑubern. Reinigungsmittel und 

TÖcher stehen auf den FensterbÑnken.



3.0 Nutzung der KrafttrainingsgerÅte

1. Die Gewichte der KrafttrainingsgerÑte werden langsam und so leise abgelegt, dass ein 
Aufeinander-Knallen vermieden wird. Dies gilt auch fÖr die Handhanteln, die abgelegt und 
nicht fallen gelassen werden.

2. Beim Training mit Gewichtscheiben, die an Hantelstangen befestigt werden, mÖssen immer 
Feststellringe benutzt werden.

3. Mit sÑmtlichen Kurz- und Langhanteln, sowie den Gewichtscheiben, wird nur im Hantelbereich 
(Gummiboden) und auf der DrÖckerbank trainiert.

4. Gewichtscheiben dÖrfen nur auf die dazu passenden Stangen montiert werden. (Bitte die 
LochgráÜe beachten!)

5. Nach dem Training sind die Gewichte auf die dafÖr vorgesehenen Halterungen abzulegen.
6. Die StepperkÑsten werden nur fÖr Step Aerobic benutzt.

4.0 Nutzung des Freihantelbereichs

1. Die FreihantelgerÑte dÖrfen nur nach erfolgter Einweisung durch einen autorisierten Trainer 
benutzt werden. Im Hantelbereich darf nur zu zweit und mit gegenseitiger kompetenter 
Hilfestellung, bei der auch die Relationen von Gewicht, Kraft und KárpergráÜe beachtet 
werden, trainiert werden.

2. An GerÑten oder Hantelstangen, die mit Gewichtsscheiben bestÖckt werden (z.B. Beinpresse 
oder Langhanteln), sind diese sofort nach Beendigung der jeweiligen GerÑte- bzw. 
Hantelbenutzung wieder abzunehmen und auf die dafÖr vorgesehen StÑnder / Lagerorte 
zurÖck zu legen.

3. Training mit Talkum / Magnesium ist nicht zulÑssig. Stattdessen sollen entsprechende 
Handschuhe getragen werden. Falls jemand dennoch Talkum bzw. Magnesium einsetzt, ist 
das Mitglied zur entsprechenden Reinigung zu verpflichten.

4. Gesonderte Regelungen zum Freihantelbereich werden wÑhrend der Einweisung erlÑutert.

5.0 Nutzung auÇerhalb der Éffnungszeiten

Ein Training auÜerhalb der regulÑren àffnungszeiten ist nur Mitgliedern gestattet. Diese trainieren auf 
eigene Gefahr und verfÖgen Öber einen Trainingsplan. Weitere Informationen und Regelungen sind in 
der Mitgliederinfo zur Chipkartennutzung enthalten und geregelt.

Die Beachtung der Hausordnung ist mit EinfÖhrung des Chipkarten-Systems besonders wichtig.

Solltest Du die/der erste oder letzte beim Betreten oder Verlassen der TrainingsrÑume sein (egal zu 
welcher Tageszeit), áffne bzw. schlieÜe alle RolllÑden. AuÜerdem sind beim Verlassen die 
TrainingsrÑume in aufgerÑumten Zustand zu verlassen, Fenster zu schlieÜen und das Licht in allen 
RÑumen auszuschalten.  



6.0 Haftung

Der Verein schlieÜt jegliche Haftung fÖr SchÑden des Mitglieds aus. Dies gilt insbesondere fÖr den 
Verlust von WertgegenstÑnden. Hiervon ausgenommen ist eine Haftung fÖr VerstáÜe gegen 
wesentliche Vertragspflichten, sowie fÖr SchÑden aus der Verletzung des Lebens, des Kárpers oder 
der Gesundheit, die auf einer fahrlÑssigen Pflichtverletzung des Vereins oder einer vorsÑtzlichen oder 
fahrlÑssigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder ErfÖllungsgehilfen des Vereins 
beruhen, sowie eine Haftung fÖr sonstige SchÑden die auf einer grob fahrlÑssigen Pflichtverletzung 
des Vereins oder auf einer vorsÑtzlichen oder grob fahrlÑssigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder ErfÖllungsgehilfen des Vereins beruhen.

Denke bitte daran: wir sind kein kommerzielles Studio mit einer Vielzahl von Bediensteten, 
sondern ein Verein, bei dem die Verantwortung fÖr einen guten Studiobetrieb auf allen 
Vereinsmitgliedern ruht. Dein verantwortungsvolles und kollegiales Verhalten gegenÖber den 
anderen Mitgliedern und UNSERER Studioeinrichtung wird dazu beitragen, den 
Studiobetrieb in der gewohnten QualitÑt und zu einem attraktiven Betrag aufrechtzuerhalten.

Mainhausen im MÑrz 2020 Der Vorstand


